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Vorwort

„Ein gehöriges Maß an Fantasie“ fordert zu Recht Prof. Dr. Knut Werner Lange bei
der Auslegung von Testamenten (ErbR, 3. Aufl. 2022, § 35 Rn. 12). Basis für die
zutreffende Auslegung von unklaren letztwilligen Verfügungen ist vor allem die Kennt-
nis, welche Kriterien die Rechtsprechung und die Fachliteratur für die „richtige“
erbrechtliche Bewertung von interpretationsbedürftigen Testamenten und Erbverträgen
entwickelt haben. Wir haben diese Kriterien zur Abgrenzung typischer Auslegungsfälle
analysiert und zusammengefasst.
269 neue Urteile und Beschlüsse haben wir eingearbeitet. Testamentsauslegung ist

„case law“; entscheidend sind oft Nuancen in den Testamentstexten und den Umstän-
den außerhalb des Testamentes. Deswegen ist es so wichtig, diese Gerichtsentscheidun-
gen zu systematisieren, um sie für Sie, unseren Leserinnen und Lesern, sofort auffind-
bar und damit verwertbar zu machen.
Zwei neue Kapitel haben wir aufgenommen, und zwar zum einen die Abgrenzung

zur Sittenwidrigkeit und zum anderen zur Reichweite von Testamentswiderrufen.
Ferner haben wir unsere Kapitel mit wichtigen Aspekten ergänzt, so etwa zur Rechts-
wahl und zur Testamentsvollstreckervergütung.
Ohne Steuerrecht geht es nicht. Daher freuen wir uns, dass RA/StB Bernhard Schmid

den steuerrechtlichen Teil aktualisiert hat und das Steuerrecht rund um die Testaments-
auslegung darlegt.
Wir danken dem Verlag C.H.Beck, vor allem unserem Lektor, Dr. Thomas Schäfer,

für die engagierte Begleitung und mittlerweile langjährige angenehme Zusammen-
arbeit. Besonderer Dank auch an cand. jur. Niklas Meinel, der uns engagiert bei der
Aktualisierung der Zitate unterstützt hat.
Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur sind auf dem Stand Juli 2025.
Anregungen und Verbesserungsvorschlägen stehen wir offen gegenüber.

Düsseldorf und Nußdorf i. Chiemgau, im Oktober 2025 Dr. Claus-Henrik Horn
Prof. Dr. Ludwig Kroiß
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